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UBER FREMDES TERRAIN

AM BAU BETEILIGTE

Bauherrschaft: Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Regierungsprasidium
Freiburg in Koordination mit dem Bau- und
Verkehrsdepartement des Kantons
Basel-Stadt

Entwurfsplanung, Bauiiberwachung aller
Anlageteile bis 2012: Gruner AG, Ingenieure
und Planer, Basel

Bauaufsicht bis Ausfithrungsplanung und
Ausschreibung: Rapp Regioplan GmbH,
Ldrrach (D)

Bauausfithrung Tunnel und Trassee: ARGE
Glass GmbH Bauunternehmung, Mindelheim
(D): Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schroben-
hausen (D)

Bauausfiihrung Briicke, Regenbecken, Ver-
starkung Weilstrasse: Implenia Deutschland
Ausfiihrungsplanung der ARGE:
Schiissler-Plan, ITngenieurgesellschaft mbH,
Disseldorf (D)

Priifingenieur: Krebs und Kiefer,

Beratende Ingenieure fiur das Bauwesen,
Karlsruhe (D)

Umweltbaubegleitung: INGE Tenum,

Raum- und Umweltplanung, Liestal BL
Gestaltungs- und Bepflanzungsplan:

Gruner AG, Ingenieure und Planer, Basel
Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Tngenieurbura Christian Raiber GmbH,
Wehr (D)

Geologische Betreuung: Dr. van Moos AG,
Zurich; Geotechnisches Institut GmbH, Weil
am Rhein (D)

Erschiitterungsmessungen: Geotechnisches
Institut AG, Basel

Geodatische Vermessung: Biro fur Vermes-
sung und Planung, Dipl.-Ing. Dietmar Matt,
Schopfheim (D)

Léarmmessung: Rutishauser Ingenieurbiro fir
Bau, Verkehr und Umwelt GmbH, Zirich
Betonkontrollpriifungen: Institut fur Bau-
stoffpriiffung Waldkirch GmbH, Waldkirch (D)
Sicherheits-, Betrieks, und Einsatzkonzepte:
Gruner AG, Tngenieure und Planer, Basel

Eine rund 800 Meter lange Strasse mit Bricke und Tunnel im Grund-
wasserschutzgehbiet zu erstellen ist eine technisch machbare, fast schon
alltagliche Ingenieuraufgabe. Beim Bau der grenziiberschreitenden
Verbindungsstrasse zwischen Lorrach und Weil am Rhein galt es aber vor
allem, die verschiedenen schweizerischen und deutschen Vorschriften
und Gesetze im Auge zu behalten, die vielen Projektbeteiligten und Amts-
stellen zu koordinieren und einzubinden und auf politisch motivierte
Vorstosse gegen das Bauvorhaben zu reagieren.

Grundlage der Planung ist das genehmigte Projekt vom 23. April 1991 mit der Linienflihrung,
die im Staatsvertrag zwischen der Schweizer Eidgencssenschaft und der Bundesrepublik
Deutschland 1977 festgelegt wurde (vgl. Interview S.16). Die Strasse fuhrt Uber eine Lange
von rund 738 m Uber schweizerisches Gebiet. Der Trassenverlauf wird durch die Anschluss-
punkte an die Bundesstrasse 317 in Lérrach und Weil am Rhein lagemé&ssig sowie durch
die Anschlussbedingungen der angrenzenden Strassen, den Hochwasserstand der Wiese
und die Unterquerung der Weilstrasse héhenmassig bestimmit.

UM 10% HOHERER PROJEKTIERUNGSAUFWAND

Die Projektierung erfolgte grundsatzlich nach deutschen Gepflogenheiten. Die Bauherrschaft
beauftragte das Basler Ingenieurblro Gruner mit der Erarbeitung des Vorprojekts. In den
folgenden Projektphasen’ ging es fir die Planer auch darum sicherzustellen, dass die
schweizerischen Belange berticksichtigt werden. Fir die Ausfiihrung gingen die Projekte
zum deutschen Unternehmer Uber, der, wie in Deutschland Ublich, die Detailprojekte erar-
beitete. Davon ausgenommen waren nur die Sicherung der Widerlager der bestehenden
Weilstrassenbrlicke und der Baugrubenabschluss des Rutschhangs Schlipf. Alle Projektteile
mussten vom Kanton Basel-Stadt und von den deutschen Behorden, das heisst dem Regie-
rungsprasidium Freiburg, dem Landesverkehrsministerium in Stuttgart und dem Bundes-
ministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bonn, bewilligt werden. Dies fuhrte zum
Beispiel zur sogenannten Allmendzirkulation im Kanton Basel-Stadt, bei der alle interessierten
Amter das Projekt zur Prifung und gegebenenfalls zur Genehmigung erhalten. Bei der
Ausfuhrung wurden die Projekte von deutschen Prifingenieuren genehmigt. Samtliche
Ausfuhrungspl&ne gingen zudem noch zum Kanton Basel-Stadt zur Genehmigung.

Das Sicherheits-, Betriebs-, und Einsatzkonzept fr den Tunnel zu erarbeiten erwies sich als
besonders schwierig, da sich die deutschen Richtlinien fir die Ausgestaltung und den
Betrieb von Strassentunneln der Forschungsgesellschaft fir Strassen und Verkehrswesen
(RABT) und die schweizerische Stérfallverordnung mit den Sicherheitsvorschriften fir

die Betriebs- und Sicherheitsanlagen zum Teil wesentlich unterscheiden. Da die Schweizer
Vorschriften héhere Anforderungen stellen, wurden sie zusatzlich zu den RABT mass-
gebend. Ausserdem mussten die Planenden die Grenzsicherung und Zutrittsliberwachung
berticksichtigen. Stér- und Notfallmeldungen erfolgen grundséatzlich tber die integrierte
Leitstelle Larrach. Die deutschen Feuerwehren haben Zutritt zur Diensteinfahrt (ber Schwei-
zer Gebiat. Die Berufsfeuerwehr Basel kommt nur bei Uberlastung der deutschen Feuer-
wehr zum Einsatz.

Der Projektierungsaufwand fiir das grenziberschreitende Projekt war um rund 10 % héher
als bei einem rein schweizerischen Projekt. Die Mehrkosten wurden nicht durch deutsche
Normen und Ausschreibungsrichtlinien generiert, sondern durch die umfangreiche Koordina-
tionstétigkeit zwischen deutschen und Schweizer Vorschriften und Behérden sowie das
Abwenden oder Bereinigen von politisch motivierten Vorstéssen gegen das Bauvorhaben.
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01 Der 388 m lange Tagbautunnel ist nur 50
bis 70 cm stark Uberdeckt. Seine lichte Hihe
betrégt 4.50 m Verkehrsraum plus 30 cm flr

Installationen und Signalisation. Seitlich sind
1 m breite Notgehwege angeordnet. Die Trdge

fihren die Strasse von der Oberflache zum
Tunnel und bestehen aus einer massiven
Bodenplatte mit seitlichen Stitzmauern.
(Fotos und L&ngenprofil: Gruner AG)

02 Die 139 mlange und 10.56 m breite Wiese-
briicke besteht aus einem dreifeldrigen Hohl-

kasten aus Spannbeton mit aussenliegender
Vorspannung und Stlitzweiten von 42.77, 53.46
und 42.77 m. Die Brickentrédger sind 2.20 m

hoch, die lichte Hohe des Hohlkastens betragt
1.60 m.

D03 Zwischen Tunnel und Briicke Uberwindet die

Strasse einen Hihenunterschied von 12.10 m

mit einer LA&ngsneigung von 4.0%. Das mini-
male L&ngsgefdlle betrédgt 0.8%. Zwischen

Bricke und Trog Ost, im Bereich der Grund-
wasserschutzzone, musste die Strasse mit

Betonleitmauern ausgebildet werden, damit
kein Wasser von der Strasse ins Gelénde
fliessen kann.

260.000

270.000

265.000

1 Anschluss
Weil Ost

<

Landesgrenze
I

D
Trog West

CH

INGENIEURBAUWERKE IM GEWASSERSCHUTZGEBIET

Die Strasse liegt in der Grundwasserschutzzone 522, deshalb sind wahrend der Bau- und
Unterhaltsarbeiten wie auch im Betrieb spezielle Massnahmen zur Reinhaltung der Gewas-
ser, besonders des Grundwassers, notig. Es gelten die Gewasserschutzvorschriften der
Schweiz und des Kantons Basel-Stadt. Die Weilstrasse ist generell mit einem Verbot flr
Fahrzeuge mit wassergefahrdenden Ladungen belegt. Die neue Strasse dagegen wird so
gestaltet sein, dass Transporte von wassergefahrdenden Flissigkeiten méglich sind.

Alle Bauwerke waren deshalb so auszubilden, dass keine wassergefahrdenden Flissigkei-
ten ins Grundwasser austreten konnten und sie im Endzustand keine Grundwasserbarriere
bilden. Daher sind alle Bauten als dichte Wanne ausgebildet und mit Anprall- und Abirr-
schutz far Fahrzeuge versehen. Gegen die Barrierewirkung wurden auf der mittleren
Grundwasserkote, beidseitig des Tunnels und der Trdge, Langssickerleitungen gelegt, die
Uber Querleitungen (Diker) mit dazugehérigen Spulschéchten die beiden Grundwasser-
leiter verbinden. Die deutschen Behé&rden haben diese Auflagen auch fir Bauteile auf ihrem
Hoheitsgebiet eingehalten, cbwohl jenseits der Grenze keine Schutzzonen sind. Wahrend
des Baus betrieben die ausflihrenden Unternehmungen zustromseitig Entnahme- und ab-
stromseitig Rickgabebrunnen ausserhalb der Baugrubenumschliessung. Die Installations-
flachen wurden befestigt. Das Baustellenabwasser musste gefasst, mit Olabscheider, Ab-
setzbecken und Neutralisation gereinigt und Uber die Kanalisation abgeleitet werden. In die
Wiese durfte nur sauberes Wasser aus den Filterbrunnen abgegeben werden. Die Unter-
nehmungen waren angehalten, nur fir Gewasser unbedenkliche Betonsorten zu verwenden.
Baustellentanks von 1000 | Inhalt mussten bewilligt und ausserhalb der Schutzzone beflillt
werden. Das Amt fur Umwelt des Kantons Basel-Stadt genehmigte vor Baubeginn samitli-
che Platze, Arbeiten und Gerate, auch auf den Baustellen im deutschen Gebiet.
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ZAHLEN

Bemessungsmengen Verkehr:

DTY: 19000 Kfz/Tag

Lastwagenanteil am Tag: 10%
Lastwagenanteil in der Nacht: 5%

Der Spitzenstundenanteil wurde mit 12 bis
15% angenommen. Daraus ergibt sich geméss
RSt0 01 fir den Oberbau die Bauklasse I
Entwurfsgeschwindigkeit 60 km/h

Dimensionen:

Lé&nge Wiesebricke: 139 m

Lange offene Strecke: 102 m

Lange Trog Ost: 71 m

Lange Tunnel: 388 m

Lange Trog West: 108 m
Fahrbahnbreite 2 x 3.75 m=7.50m

Bauzeit: 2006 bis 2013
Kosten: rund 60 Mio. EUR

Anmerkung

1 Leistungsphasen, die die Gruner AG bearbei-
tete: (2) Vorplanung (Projekt- und Planungsvor-
bereitung), Erarbeiten der wesentlichen Teile
einer Lsung der Planungsaufgabe; (3) Entwurfs-
planung (System- und Integrationsplanung),
Erarbeiten der endgiltigen L8sung der Planungs-
aufgabe; (4) Geneshmigungsplanung, Erarbeiten
und Einreichen der Vorlagen fur die erforder-
lichen Genehmigungen oder Zustimmungen;

(5) Ausfilhrungsplanung fiir die Baugrube im
Bereich Schlipf; (8) Vorbereitung der Vergabe,
Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leis-
tungsverzeichnissen; (8) Objektiberwachung
(Bautiberwachung), Uberwachung der Ausfih-
rung des Objekts.

2 www.bafu.admin.ch: Die Schutzzone S2 sall vor
allem sicherstellen, dass keine krankheitserregen-
den Mikroorganismen ins Trinkwasser gelangen
und das Grundwasser auf der letzten Fliessstre-
cke bis zur Fassung nachteilig beeinflusst oder
behindert wird. Es ist dort deshalb grunds&tzlich
verboten, Giille auszubringen. Die Versickerung
von Abwasser sowie das Erstellen von Bauten und
Anlagen sind ebenfalls nicht zulassig.

NACH SCHWEIZER UND DEUTSCHEN VORSCHRIFTEN BAUEN

Alle Ingenieurbauwerke sind in Stahlbeton ausgefuhrt. Die Bemessung erfolgte jeweils

nach deutschen Normen: die Betonqualitat ebenfalls, wobei diese der Norm EN/SN 206-1
entspricht. Bei den Randbedingungen der Ausfuhrung und Umgebung, wie zum Beispiel
dem Grundwasserschutz, kamen die jeweils scharferen Auslegungen der schweizerischen
beziehungsweise deutschen Normen und Gesetze zur Anwendung.

Als erstes Baulos wurde 2004 die 139 m lange Wiesebrlcke vergeben, deren Bau jedoch
nach Demonstrationen und Einsprachen erst unter Polizeischutz 2006 begonnen wurde. Sie
besteht aus einem dreifeldrigen Hohlkasten aus Spannbeton mit aussenliegender Vorspan-
nung. Speziell an der Vorspannung ist, dass in den Quertragern und Widerlagern bereits
Aussparungen vorgesehen sind, um bei allféllig héheren Verkehrslasten mit zusatzlichen
ausseren Spanngliedern einfach die Traglasten erh¢hen zu kénnen. Sclche Tragsicherheits-
reserven fur mégliche kinftige Anpassungen kennen wir in der Schweiz nicht. Fundiert ist
die Briicke auf 21 m langen Bohrpf8hlen mit 1.2 m Aussendurchmesser. Die Fundation
musste mit verrohrten Piahlen hergestellt werden, damit keine Zementanteile ins Grundwasser
gelangten. Bevor die Unternehmungen mit dem zweiten Baulos fUr Strassen, Tunnel und
Trége begannen, waren Vorbereitungsarbeiten notig. Da der Baugrubenabschluss des Tun-
nels direkt hinter dem Widerlager der bestehenden Weilstrassenbriicke und die Tunnelsohle
tiefer als das Widerlagerfundament liegen, wurde dieses vorgangig freigelegt und gesichert.
Aus Gewasserschutzgriinden konnte die Lockergesteinsschicht zwischen Fundamentsohle
und anstehendem Cyrenenmergel nicht einfach ausinjiziert werden. Die Ingenieure sahen
deshalb hinter dem Widerlager eine Spundwand und unter der Briicke einen doppelten
senkrechten Rohrschirm als Dichtwand vor. Im Anschluss konnte der 388 m lange Tunnel in
offener Bauweise erstellt werden. Die 10 m langen Elemente des rechteckigen Betonrahmen-
bauwerks sind Uber wasserdichte Dilatationsfugen und Querkraftdorne verbunden. Die
Uberdeckung des Tunnels ist mit 50 bis 70 cm sehr knapp, der Strassenkoffer liegt direkt
auf der Decke.

Das alte Schwimmbad der Gemeinde Riehen fiel der Zollfreien Strasse zum Opfer. Das ge-
plante neue Naturbad wird gegentber dem alten Standort in westliche Richtung verschoben
und liegt teilweise auf dem neuen Tunnel (vgl. «Planschen auf der Tunneldecke, S. 8). Als
Folge musste die Interaktion von Schwimmbad und Tunnelkonstruktion beztglich Brand im
Tunnel und Wassereinbruch aus den Badebecken untersucht werden.

ZOLLFORMALITATEN UND ABGABEN

Die Baustellen waren wahrend der Bauzeit eingez&unt und an der Grenze mit abschliess-
baren Toren gesichert, die ausserhalb der Arbeitszeiten abgeschlossen waren, um unbe-
fugte Grenzlbertritte zu verhindern. Nach Staatsvertrag konnten s&mtliche Baumaterialien,
Maschinen, Geréte, Pflanzen usw. zollfrei eingefiihrt werden, wenn sie ausschliesslich

fur dieses Projekt gebraucht wurden. Fir Waren wie Beton, die in der Zollfreistrasse verblei-
ben oder verbaut werden, gilt das nur, wenn sie frei Uber die Baustellenzugénge an der
Grenze eingefuhrt werden, das heisst nicht Uber eine offizielle Zollstelle. Das innerhalb der
Schweizergrenze verbaute Volumen unterlag der Schweizer Mehrwertsteuer. Die schweize-
rischen und deutschen Zollbeh&rden bewilligten jeweils vor den Arbeiten die Ein- und
Ausfuhren.

Ausgeschricben wurde nach éffentlichem Beschaffungsrecht der EU, die grossen Lose also
eurcpaweit. S8mtliche Arbeiten wurden von deutschen Firmen ausgefihrt, mit Haupt-
zugangen direkt Uber die Grenze und nicht Uber das Schweizer Strassennetz, trotzdem galt
far alle Fahrzeuge Uber 3.5 t die Schwerverkehrsabgabe der Schweiz. Alle Firmen und

die auf der Baustelle Beschaftigten benétigten eine Grenzerlaubnis, um unbeschrdnkt tber
die Grenze zu wechseln.

Hermann Késer, Dipl. Ing. ETH/SIA, Stv. Leiter Geschéftsbereich Tiefbau, Hermann.Kaeser@gruner.ch



	Über fremdes Terrain

